
Mehrwerte

Highlights und Mehrwerte unseres Konzpets zur Berufshaft‑
pflichtversicherung auf einen Blick.

• Prämienfreier Einschluss einer Büro-Haftpflicht-versiche‑
rung mit einer Versicherungssumme von 5.000.000 EUR 
(2-fach maximiert)

• 
• Prämienfreie Fremdmandatsdeckung für Tätigkeiten in 

Leitungs- oder Aufsichtsgremien (ohne die Einschränkung 
in den üblichen Aufsichtsrats- und Beiratsklausen)

• 
• Prämienfreie Vertrauensschadendeckung für Schäden am 

eigenen Vermögen durch vorsätzliche Handlungen von 
Vertrauenspersonen

#360 
IP-Schutz  
Rahmenvereinbarung für Patentkanzleien

• Deutliche Prämienersparnis in der Versicherungssumme
 ‑ Patentanwälte je nach Vers.summe von bis zu 30 %
 ‑ Rechtsanwälte je nach Vers.summe von bis zu 35 %

• Erweiterung des Leistungsspektrums der mitversicherten 
Tätigkeiten (z.B. als externer Datenschutzbeauftragter)

• Mitversicherung von Mandanten-Dienstleistungen über 
die originäre Tätigkeit des Patent- und Rechtsanwalts hi‑
naus

• Verzicht des Versicherers auf Kündigung oder Prämien-
anpassung nach Regulierung eines Schadenfalles

• Selbstbeteiligung im Schadenfall von nur 500 EUR
• Kaufmännische Risiken mitversichert bis 10.000.000 EUR 

(ohne die ansonsten übliche Einschränkung auf Tätigkei‑
ten gem. InsO)

• Erweiterte Auslandsdeckung:
 ‑ Weltweit
 ‑ Mitversicherung ausländischer Zusatzqualifikationen 

(z. B. als US Patent Attorney)
 ‑ Pauschale Mitversicherung für Tätigkeiten über aus‑

ländische Büros im Geltungsbereich des geografischen 
Europas

• Mitversicherung der Verschuldenszurechnung bei Beauf-
tragung von Korrespondenzkanzleien im In- und Ausland 
(Substitute) und externer Dienstleister bis zur Höhe der 
vertraglich vereinbarten Versicherungssumme

• Verzicht auf Anrechnung von Kosten (Anwalts-, Sach‑
verständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten etc.) auf die 
Versicherungssumme im Schadenfall

• Mitversicherung der persönlichen Haftpflicht, auch für Tä‑
tigkeiten in eigenem Namen und auf eigene Rechnung bis 
10.000.000 EUR

• Prämienfreie Pflichtdeckungen
• Regressverzicht bei wissentlicher Pflichtverletzung ohne 

Prämienzuschlag
• Drop-Down-Regelung
• Gleichstellungsklausel für Patent- und Rechtsanwälte zur 

Vermeidung von Abgrenzungsproblemen oder Leistungs-
reduzierung im Schadenfall

• Erhöhung der Kostenerstattungsgrenze für den Fall, dass 
der Anspruch die vertraglich vereinbarte Versicherungs‑
summe übersteigt (Wertklassenproblematik) — bis zu einer 
Höhe von 50 % der vereinbarten Versicherungssumme je 
Versicherungsfall und für alle Fälle eines Versicherungs‑
jahres bis max. 5.000.000 EUR

Prämienfreie Eigenschadendeckung für

• Reputationsschäden
• Dokumentenverlust (Kosten für Wiederbeschaffung)
• Aufwendungen bei Rücktritt oder Kündigung des  

Auftraggebers
• Berufsversehen von Mitarbeitern
• Zeugenentschädigung 
• Straf- und Ordnungswidrigkeiten 
• Aufwendungen für den Ausgleich ausstehender Forde‑

rungen 

Prämienfreie Cyber-Eigenschadendeckung

• Kosten und Aufwendungen für Wiederherstellung
 ‑ Daten
 ‑ Website

• Kosten und Aufwendungen durch Schadprogrammen
• Den durch Betriebsunterbrechung entstandenen  

Ertragsausfallschaden
• Gebühren und Auslagen für einen Krisenberater im  

Zusammenhang mit einer Cyber-Erpressung

# #EXPERTISE
#KUNDENZUFRIEDENHEIT
#ZUVERLÄSSIGKEIT
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